














-8-

§ 12

Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Die Satzung tritt am .. .J ..... i1:}.i.).?.�?. .......... in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom .. ?.q: .. ;: . ..1.?.�.t.

außer Kraft. Soweit eine Beitragspflicht auf Grund f;üherer Satzungen 
entstanden ist, gelten diese weiter. 

Altenglan, den 19. April 1988

gez. Drumm
(Drumm)
Ortsbürgermeister




